
BB ee ii tt rr ii tt tt ss ee rr kk ll ää rr uu nn gg ::   
Hiermit erkläre/n  ich/wir  meinen /unseren Beitritt zur 

Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke Baden-Württemberg e.V., Sitz: Karlsruhe 
und bitte/n, mich/uns ab sofort als  O Betreiber - Mitglied   O sonstiges Mitglied  O Firmenmitglied    zu führen. 
 Die Mitgliedschaft läuft auf unbestimmte Zeit. Für die Dauer von 5 Jahren ab Beitritt wird auf Ausübung des Kündigungsrechts  - außer aus 

wichtigem Grund - verzichtet. Danach ist eine Kündigung durch eingeschriebenen Brief bis spätestens 30. September zum jeweiligen Jahresende 
möglich.  

 Gleichzeitig bestelle  ich die Verbandszeitschrift  "Das Wassertriebwerk"  zum jeweiligen Abo-Preis von jährlich 59,95 € (incl. Versandkosten; 
Preis wird vom Verlag nach Bedarf angepasst) 

 
 

Die Daten des Wasserkraftwerks gebe ich  Anlage 1 Anlage 2 Anlage 3 
wie folgt an: in Betrieb in Betrieb in Betrieb 

Nichtzutreffendes streichen Reaktivierung geplant Reaktivierung geplant Reaktivierung geplant
Neubau geplant Neubau geplant Neubau geplant 

Anlagenbezeichnung/Standort  
Gewässer  
Gefälle  H (Meter)  
Ausbauwassermenge  Q (Liter/sec)  
Ausbauleistung gesamt (KW)  
Anzahl Turbinen (T) / Wasserräder (W)  
Direktantrieb (D) / Stromerzeugung(S)  
zuständiges EVU   
mittlere Jahresarbeit (kWh/a)  
- davon werden ins Netz eingespeist (kWh/a)  

 Name/Firma: ................................................................... Straße/Postfach: ........................................................................ 
 
PLZ/Ort:      ................................................................... Telefon/Telefax: ........................................................................ 
 

Beitragsordnung nach §13 der Satzung: ( Stand 10/2006 ) 
Der Jahresbeitrag je Mitglied setzt sich derzeit zusammen aus einem Grundbeitrag von  70.- € bis 30 KW Ausbauleistung, bzw. 85.- € ab 30 KW 
Ausbauleistung, zuzüglich eines Aufschlages von 1,50 €  je KW  Ausbauleistung. Der Höchstbeitrag beträgt 1.000.- € bei Anlagen bis 1.000 
KW, bzw. 1.200.- €  bei Anlagen bis 1.500 KW  Ausbauleistung, bzw.  1.600.- € für größere Anlagen. Firmenmitglieder zahlen 200.- €, und 
sonstige Mitglieder ohne Kraftwerk 70.-€ jährlich.   
Bei Verbesserung der Einspeisevergütung oder Erhöhung der bisher nach EEG oder einem Nachfolgegesetz eingespeisten und vergüteten 
Strommengen, ebenso wie bei Erlösverbesserungen, die sich aus anderen gesetzlichen Änderungen ergeben, hat jedes Mitglied eine Umlage von 
10% eines hierdurch in einem guten Wasserjahr erzielten Mehrerlöses an die Verbandskasse zu leisten. Bereits vorausgehend auf diese 
Verbesserung bezahlte Beträge werden angerechnet. Der Mehrerlös errechnet sich aus der Differenz des im Jahr der Rechnungslegung im 
Mittelwert erzielten Verkaufspreises jeder ins Netz eingelieferter kWh zum durchschnittlichen Vergleichspreis der Vergütungsliste oder, falls 
keine Vergütungsliste Grundlage der Preisberechnung war, der durchschnittliche Vergleichspreis der tatsächlich gezahlten Vergütung  des 
aufnehmenden EVU im Jahr 1986. Basis der Mehrerlösberechnung ist immer der Jahresdurchschnittserlös pro kWh im Gesamtjahr 1986. 
Ein gutes Wasserjahr stellt auf die tatsächliche oder rechnerische Jahreserzeugung ab, die sich aus dem Jahr mit den höchsten Abflüssen der bei 
der Rechnungsstellung zurückliegenden 10 Jahre ergeben haben oder rechnerisch herleiten lassen. Die Abflüsse werden anhand des oberhalb 
oder unterhalb nächst gelegenen Pegels bzw. der amtlichen Pegelaufzeichnungen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse ermittelt. 
Befindet sich am betreffenden Gewässer kein vergleichbarer amtlicher Pegel, dann werden die Abflüsse bzw. Pegelaufzeichnungen eines am 
nächsten gelegenen Gewässers oder Abflussystemes herangezogen und zugrunde gelegt. 
Die Umlage ist auf Anforderung fällig. Erfolgt der Beitritt erst später, oder wird die Netzeinspeisung erst später aufgenommen, dann verschiebt 
sich die Pflicht zur Leistung der Umlage bis zum Zeitpunkt der Stromeinspeisung bzw. des Vorteilsbeginns. Basis der Mehrerlösberechnung ist 
immer der Ausgangspreis per 31.12.1986. Zur Ermittlung der Umlage ist jedes Mitglied zur Offenlegung seines Stromerlöses in den letzten 10 
Jahren bzw. seit Beginn der Netzeinspeisung verpflichtet. 

 
 
Ort/Datum: ..................................................................  Stempel/Unterschrift: ...................................................................................... 
Der Unterzeichner bestätigt, für den Beitritt berechtigter Betreiber bzw. für die beitretende Gesellschaft vertretungsberechtigt zu sein 
 
Arbeitsgemeinschaft Wasserkraftwerke , Geschäftsstellen: 
Manfred Lüttke Karlsruher Str. 113 76287 Rheinstetten/Fo. Tel: 0721/51121  Fax: 0721/517155 
Elmar Reitter Braunselweg 1 89611 Rechtenstein Tel: 07375/212 Fax: 07375/1347  
Josef  Dennenmoser Uttenhofen 14 88299 Leutkirch Tel: 07563-565 Fax: 032121068946 

Bitte ausfüllen, Nichtzutreffendes streichen 
und an  eine der  untenstehenden 
Geschäftsstellen zurücksenden: 


